
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 21 (1905)

Heft: 26

Artikel: Eine organisierte Arbeiterschaft vor der Strafkammer der Obergerichtes
in Zürich

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-579763

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 05.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-579763
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


fdjMJfij. Çanbhi. (Organ für bie offiziellen ifJubliïattonen bed @d)n>etjer. ©eroerbenereind) 415

lu roerben broßt, erwartet, baß ißm ber Canton
Sern in feinem eigenen gntereffe ju einer beffern Ser»
binbung mit feinem ©ebiete oerßilft. Sied bürfte in
erfter 2inie baburrf) gefcßeßen, baß bie Korreftion ber
Straf,e ßerzogenbucßfee=2öangen batb an bie ßanb ge»

nommen mirb.

eine organisierte Arbeiterschaft vor der Straf»

Hammer des Obergericbtes in Zürich.
Set)ort oft ift über bie Slrt Sefcßroerbe geführt roor»

bett, mie bie organifierte 2Irbeiterfc£)aft bie i£jr nießt an»

geßörenben Arbeiter mit alten SJiitteln zum Seitritte zu
zwingen fueßt. gn mie roeitgeßenbem SJtaße ein ber»

artiger gwang zuweilen ausgeübt roirb, geigte in et'ta=

tanter SBeife ber oon ber britten Slppetlationdfammer
bed Cbergericßted in ißrer Sitzung 00m 21. September
beurteilte galt Somafoni unb Konforten. SJtan feßreibt
barüber ber „91. 3- B-" •

Sie bem ßolzarbeiteroerbanbe angeßörenben
Arbeiter ber meeßan. Scßreinerei SBolff & Slfcßbacßer in
gürieß batten im grilling biefed gaßreö bei ibren
prinzipalen ben Steunftunbentag bureßzufeßen oermoeßt.
Surcß biefen ©rfotg ermutigt, mufften fie aud) bie btdßer
notb nic£)t ber Oeioerffctjaft angebörenben Arbeiter ber
girma zum (Eintritt zu oeranlaffen. Stur einer, ein ge»

roiffer ßeinrtcß Sotlier, meigerte fief) bartnädbig, ben
SDÎitgtiebfcEjein zu unterzeichnen unb rief babureß ben gorn
feiner Kotlegen ßeroor. Scßon am Stbenb bed 29. SJtai

batte fieb ber Scbreiner Sorenz Sang oon 9Jlombacb
(Reffen) zu Sottier geäußert: „roenn er niebt eintrete,
fo roerbe er zum ©efcßäfte ßinaudtrandportiert unb man
roerbe unb fottte ifm fonft Dbrfeigen geben, unb einer,
ber nießt eintrete, fei ein Saudbube unb ßalunfe unb er
putje ißm fonft eine". Slm Slbenb beSfelben Saged
traten fobann bie fämtlicßen Arbeiter oon SBolff &
Slfcßbacßer in einem ©aftßaufe zufammen unb faßten
ben Sefcßtuß, ben Sotlier, fofern er am fotgenben SJtor»

gen feinen ©intritt in ben Serbaub nießt erftäre, aud
bem ©efcßäfte zu „entfernen". Slm 30. 9Jtai morgend
mar Sotlier angetreten unb ßatte fieß in ben SJtafcßhten»

räum begeben, in bem er arbeitete. Um 7 '/s Ußr er»

ßßienen bie fämtlicßen 180 anberen Slrbeiter in bem

9Jtafcßinenraum unb ed eröffneten atdbann, mie beßauptet
mirb, brei berfetben, bie heutigen Slngeftagten ©ßriftian
SDteier oon ©itben (SBürttemberg), Kart ©röniß oon
Sittmaratdborf (Scßtefien) unb Kart Sommerßalber oon
©ontenfdjroil (Slarg.), bem Sotlier, ed roerbe beffer fein,
roenn er bad ©efcßäft fofort oertaffe. Stngeficßtd ber
broßenben Gattung feiner ©egner griff Sottier naeß
einem SUÎafdt)inenfc^tüffet, rooßt um fieß gegen eoentuetle

Singriffe zu oerteibigen. Sied roar bad Signal zu einem

atigemeinen Särm. SRan feßrie: „Ufe, ufe !" ©iner ber
Slrbeiter, nadf ber SInnaßme ber Sezirfdanroattfcßaft ber
Schreiner grartz Somafoni oon Slrco (Sirol) ftürzte fieß

auf ben Sottier, rang mit ißm, entriß ißm ben Scßtüffet,
ftieß ißn oorroärtd gegen ben Sludgang unb rourbe babei,
mie ed feßeint, oon Sommerßalber unterftüßt. Sottier
ßiett fieß eine Sfßeite an einer Sürflinfe. Surd) gauft»
feßläge auf bie fpänbe rourbe er gezrouttgen, bie Sure
todzulaffen unb tarn oermutlicß babei zu galt. ©eroatt»

fam rourbe er nun roeiter geftoßen, gunäcßft, roie bie
Unterfucßungdbeßörbe annimmt, oon bem ©röniß, bann
tarn ein weiterer Arbeiter, ber Slngeflagte Karl Sogner
oon Srütten (gürieß) ßinzu, ergriff ben Soltier an feinem
©eroanb unb feßleifte ißn, bad ©efteßt zur ©rbe gefeßrt,

Zur näcßften Süre. Sabei padte Sogner ben Sotlier,
roie oon oerfeßiebenen Beugen beponiert wirb, am Kragen,
roürgte ißn, oerfeßte ißm Stöße gegen ben Dßerfcßenfel

unb bie linf'e Saucßfeite unb trug ißn feßließließ unter
SJtitßülfe eined zweiten Strbeiterd — ed foil ber früßer
erroäßnte Somafoni geroefen fein — zum portal ßinaud.
Sergebticß fueßte Sottier noeß einmal zurüefzufeßren, um
fieß feine Kleiber zu ßoten unb erft naeßbem er fid) eine
Stunbe im SJtafcßiuenßaud oerftedt geßalten ßatte, roagte
er naeß fpaufe zurüdzufeßren. @r ßatte eine ganze Steiße
oon Quetfcßungen unb anberen Serrounbungen baoon»

getragen, roeteße naeß bem bezirfdärzttießen ©utaeßten
eine Slrbeitdunfäßigfeit oon etroa aeßt Sagen oerurfaeßten
unb oermoeßte erft naeß brei SBocßen roieber bei einem
anberen 9Jteifter Slrbeit zu finben.

Stacß einer untftänblicßen unb umfangreießen Unter»
fueßung erßob bie Sezirfdanroattfcßaft gegen bie feeßd

oorgenannten Arbeiter Slnflage unb beantragte fcßulbig
Zu erftären: ben Sang bed roieberßotten Stötigungd»
oerfueßed, Somafoni, ÜDteier, ©röniß nnb Sommerßalber
ber oollenbeten Stötigung in Konfurrenz mit Seilnaßme
an einem Staufßanbet, ben Sogner ber Körperoerleßung,
begangen im Staufßanbel in Konfurrenz mit 9tötigung.

SJtit Urteil oom 24. Stuguft bd. gd. fpraeß bad Se»

zirfdgerießt Büticß, Abteilung 1, bie Slngeftagten Sang,
©röniß unb SJteier oon Scßulb unb Strafe frei, oer»
urteilte bie Slngeftagten Somafoni, Sommerßalber unb
Sogner roegen ootlenbeter 9tötigung, ben erfteren zu
60 gr., ben zweiten zu 40 gr., ben britten zu 60 gr.
Suffe unb oerpftießtete fie aufferbem, Sottier für Unbill,
Scßmerzendgetb unb Umtriebe mit indgefamt 120 gr.
ZU entfcßäbigen.

@d ßanbte fieß im oortiegenben gälte — fo füßrie
bad Sezirfdgericßt aud — meßt um einen Staufßanbel, fon»
bern um einen tppifd)en galt oon 9tötigung unb nur
um foteße. Senn bie Kontürrenz mit Körperoerleßung
fei aueß beim Slngeftagten Sogner barum audgefeßloffen,
roeit ein feßtüffiger 9tacßroeid, baß bie beim Slngeftagten
Sotlier gefunbeneit- Serleßungen oon ißm beigebracht
roorben feien, nießt oorliege. 3" prüfen fei bemnaeß
einzig, ob unb roie roeit fid) bie oerfeßiebenen Singe»
ftagten ber 91ötigung, fei ed bureß Sroßung, fei ed bureß
Stnroenbung oon ©eroatt, fd)utbig gemaeßt ßätten. gn
biefer 9iicßtung gelange bad ©erießt ßinficßtlicß ber 9tn=

geftagten Sang, SReier unb ©röniß zu einem greifprueß ;

road zunäcßft ben teßteren anbetreffe, fo gebe ber Sam=
nififat fetbft zu, er fei nießt fießer, ob ©röniß tätlicß
gegen ißn oorgegangen fei. ^inficßttiiß ber beiben er»

fteren fei aid erroiefen zu betraeßten, baß fie ben Soltier
bureß meßr ober minber broßenbe SBorte zum ©intritt
in bie ©eroerffeßaft ßätten zwingen rootlen. Slid ernfttieße
Sroßung fei inbed ißre .panbtung nießt aufzufaffen ge»

roefen unb ed geße nießt an, berartige „SBortgeplänfel"
aid Sfötigung zu beftrafen. ßinficßtlicß ber brei übrigen
Slngeftagten bagegen erad)te bad ©erießt bureß bie oor»
ßanbenen B^ugenaudfagen für genügenb erroiefen, baß
fie fieß tätlicß bei ber ßinaudbeförberung bed Sottier
beteiligt ßätten. Sie feien baßer ber oollenbeten Stötig»
ung für fcßulbig zu erftären.

©egen biefed Urteil ergriffen forooßt bie Staatd»
anroattfeßaft, aid ber Samnififat, aid ber Slngeftagte
Somafoni bie Serufung and 0bergerid)t.

gn ber ßanptoerßanblung oom 14. September be»

antragte ber Sertreter ber Staatdamoaltfcßaft, bie grei»
gefproeßenett gemäß ber Slnt'lage fcßulbig zu erftären,
bie Serurteitten aber ftrenge zu beftrafen. ©d ßanbelt
fi(ß im oortiegenben galle um zwei Slrten oon Slötig»
ung, um fot^e bureß ©eroaltanroenbung unb um foleße
bureß Sroßung. Ser erfteren ßaben fid) naeß ber Sin»

f'tage fcßulbig gemaeßt bie Slngeftagten Somafoni, ©röniß,
Sommerßalber unb Sogner. ßinficßtlicß aller biefer —
aueß bed oon ber erften gnftanz freigefproeßenen ©röniß —
ift ber Seroeid ber ©eroaltanroenbung bureß Beugen ge»
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Hl werden droht, erwartet, daß ihm der Kanton
Bern in seinem eigenen Interesse zu einer bessern Ver-
bindung mit seinem Gebiete verhilft. Dies dürfte in
erster Linie dadurch geschehen, daß die Korrektion der
Straße Herzogenbuchsee-Wangen bald an die Hand ge-
nommen wird.

eine organisierte Arbeiterschaft vor Ser 5traf-
Kammer aes Vbergerichtes in Zürich.

Schon oft ist über die Art Beschwerde geführt wor-
den, wie die organisierte Arbeiterschaft die ihr nicht an-
gehörenden Arbeiter mit allen Mitteln zum Beitritte zu
zwingen sucht. In wie weitgehendem Maße ein der-
artiger Zwang zuweilen ausgeübt wird, zeigte in ekla-
tanter Weise der von der dritten Appellationskammer
des Obergerichtes in ihrer Sitzung vom 21. September
beurteilte Fall Tomasoni und Konsorten. Man schreibt
darüber der „N. Z. Z." :

Die dem Holzarbeiterverbande angehörenden
Arbeiter der mechan. Schreinerei Wolff à Aschbacher in
Zürich hatten im Frühling dieses Jahres bei ihren
Prinzipalen den Neunstundentag durchzusetzen vermocht.
Durch diesen Erfolg ermutigt, wußten sie auch die bisher
noch nicht der Gewerkschaft angehörenden Arbeiter der
Firma zum Eintritt zu veranlassen. Nur einer, ein ge-
wisser Heinrich Bollier, weigerte sich hartnäckig, den

Mitgliedschein zu unterzeichnen und rief dadurch den Zorn
seiner Kollegen hervor. Schon am Abend des 29. Mai
hatte sich der Schreiner Lorenz Lang von Mombach
(Hessen) zu Bollier geäußert: „wenn er nicht eintrete,
so werde er zum Geschäfte hinaustransportiert und man
werde und sollte ihm sonst Ohrseigen geben, und einer,
der nicht eintrete, sei ein Lausbube und Halunke und er
putze ihm sonst eine". Am Abend desselben Tages
traten sodann die sämtlichen Arbeiter von Wolff à
Aschbacher in einem Gasthause zusammen und faßten
den Beschluß, den Bollier, sosern er am folgenden Mor-
gen seinen Eintritt in den Verband nicht erkläre, aus
dem Geschäfte zu „entfernen". Am 30. Mai morgens
war Bollier angetreten und hatte sich in den Maschinen-
räum begeben, in dem er arbeitete. Um 7'/s Uhr er-
schienen die sämtlichen 180 anderen Arbeiter in dem

Maschinenraum und es eröffneten alsdann, wie behauptet
wird, drei derselben, die heutigen Angeklagten Christian
Meier von Gilden (Württemberg), Karl Grönitz von
Dittmannsdorf (Schlesien) und Karl Sommerhalder von
Gontenschwil (Aarg.), dem Bollier, es werde besser sein,

wenn er das Geschäft sofort verlasse. Angesichts der
drohenden Haltung seiner Gegner griff Bollier nach
einem Maschinenschlüssel, wohl um sich gegen eventuelle

Angriffe zu verteidigen. Dies war das Signal zu einem

allgemeinen Lärm. Man schrie: „Use, use!" Einer der
Arbeiter, nach der Annahme der Bezirksanwaltschaft der

Schreiner Franz Tomasoni von Arco (Tirol) stürzte sich

auf den Bollier, rang mit ihm, entriß ihm den Schlüssel,
stieß ihn vorwärts gegen den Ausgang und wurde dabei,
wie es scheint, von Sommerhalder unterstützt. Bollier
hielt sich eine Weile an einer Türklinke. Durch Faust-
schlüge auf die Hände wurde er gezwungen, die Türe
loszulassen und kam vermutlich dabei zu Fall. Gewalt-
sam wurde er nun weiter gestoßen, zunächst, wie die
Untersuchungsbehörde annimmt, von dem Grönitz, dann
kam ein weiterer Arbeiter, der Angeklagte Karl Bogner
von Brütten (Zürich) hinzu, ergriff den Bollier an seinem
Gewand und schleifte ihn, das Gesicht zur Erde gekehrt,

zur nächsten Türe. Dabei packte Bogner den Bollier,
wie von verschiedenen Zeugen deponiert wird, am Kragen,
würgte ihn, versetzte ihm Stöße gegen den Oberschenkel

und die linke Bauchseite und trug ihn schließlich unter
Mithülfe eines zweiten Arbeiters — es soll der früher
erwähnte Tomasoni gewesen sein — zum Portal hinaus.
Vergeblich suchte Bollier noch einmal zurückzukehren, um
sich seine Kleider zu holen und erst nachdem er sich eine
Stunde im Maschinenhaus versteckt gehalten hatte, wagte
er nach Hause zurückzukehren. Er hatte eine ganze Reihe
von Quetschungen und anderen Verwundungen davon-
getragen, welche nach dem bezirksärztlichen Gutachten
eine Arbeitsunfähigkeit von etwa acht Tagen verursachten
und vermochte erst nach drei Wochen wieder bei einem
anderen Meister Arbeit zu finden.

Nach einer umständlichen und umfangreichen Unter-
suchung erhob die Bezirksanwaltschaft gegen die sechs

vorgenannten Arbeiter Anklage und beantragte schuldig
zu erklären: den Lang des wiederholten Nötigungs-
Versuches, Tomasoni, Meier, Grönitz und Sommerhalder
der vollendeten Nötigung in Konkurrenz mit Teilnahme
an einem Raufhandel, den Bogner der Körperverletzung,
begangen im Raufhandel in Konkurrenz mit Nötigung.

Mit Urteil vom 24. August ds. Is. sprach das Be-
zirksgericht Zürich, Abteilung l, die Angeklagten Lang,
Grönitz und Meier von Schuld und Strafe frei, ver-
urteilte die Angeklagten Tomasoni, Sommerhalder und
Bogner wegen vollendeter Nötigung, den ersteren zu
60 Fr., den zweiten zu 40 Fr., den dritten zu 60 Fr.
Buße und verpflichtete sie außerdem, Bollier für Unbill,
Schmerzensgeld und Unitriebe mit insgesamt 120 Fr.
zu entschädigen.

Es handle sich im vorliegenden Falle — so führie
das Bezirksgericht aus — nicht um einen Raufhandel, son-
dern um einen typischen Fall von Nötigung und nur
um solche. Denn die Konkurrenz mit Körperverletzung
sei auch beim Angeklagten Bogner darum ausgeschloffen,
weil ein schlüssiger Nachweis, daß die beim Angeklagten
Bollier gefundenen- Verletzungen von ihm beigebracht
ivorden seien, nicht vorliege. Zu prüfen sei demnach
einzig, ob und wie weit sich die verschiedenen Ange-
klagten der Nötigung, sei es durch Drohung, sei es durch
Anwendung von Gewalt, schuldig gemacht hätten. In
dieser Richtung gelange das Gericht hinsichtlich der An-
geklagten Lang, Meier und Grönitz zu einem Freispruch;
was zunächst den letzteren anbetreffe, so gebe der Dam-
nifikat selbst zu, er sei nicht sicher, ob Grönitz tätlich
gegen ihn vorgegangen sei. Hinsichtlich der beiden er-
steren sei als erwiesen zu betrachten, daß sie den Bollier
durch mehr oder minder drohende Worte zum Eintritt
in die Gewerkschaft hätten zwingen wollen. Als ernstliche
Drohung sei indes ihre Handlung nicht aufzufassen ge-
wesen und es gehe nicht an, derartige „Wortgeplänkel"
als Nötigung zu bestrafen. Hinsichtlich der drei übrigen
Angeklagten dagegen erachte das Gericht durch die vor-
handenen Zeugenaussagen für genügend erwiesen, daß
sie sich tätlich bei der Hinausbeförderung des Bollier
beteiligt hätten. Sie seien daher der vollendeten Nötig-
ung für schuldig zu erklären.

Gegen dieses Urteil ergriffen sowohl die Staats-
anwaltschaft, als der Damnifikat, als der Angeklagte
Tomasoni die Berufung ans Obergericht.

In der Hauptverhandlung vom 14. September be-

antragte der Vertreter der Staatsanwaltschaft, die Frei-
gesprochenen gemäß der Anklage schuldig zu erklären,
die Verurteilten aber strenge zu bestrafen. Es handelt
sich im vorliegenden Falle um zwei Arten von Nötig-
ung, um solche durch Gewaltanwendung und um solche
durch Drohung. Der ersteren haben sich nach der An-
klage schuldig gemacht die Angeklagten Tomasoni, Grönitz,
Sommerhalder und Bogner. Hinsichtlich aller dieser —
auch des von der ersten Instanz freigesprochenen Grönitz —
ist der Beweis der Gewaltanwendung durch Zeugen ge-
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leiftet. 2luS ber SSergleicEjung beé begir£§ärjtlic£)en ©ut=
acßtenS muß gefc£)Ioffett werben, baß Vogner überbieS
bem Voilier einen Seil feiner Verlegungen beigebractjt
ßat. 2öaS aber bie Rngeïlagten Sang und SJieier anbe=

trifft, fo fteßt jebenfallS fo nie! feft, bafi fie ant Rlorgen
beS 30. Rîai unter benjenigen waren, bie „ufe, ufe!"
gerufen ßaben. @S geßt nießt an, mit bem 93e§irf§=

gericßt ißre Sleußerungen als bloßeS „Sßortgeplänfel" ju
beurteilen. Senn angeficßtS ber ganjen Sachlage unb
ber Slnmefenßeit coller 180 „tapferer Rtänner" war on
ber CSrnflf)aftigfeit ißrer Sroßungen meßt ju jweifeln.
©S ßandelt fiii) bier um einen ganj fcbtueren gall ber
Nötigung, ben fcßwerften, ber bem Staatsanwalt in
feiner ifkaçiS biSßer oorgeîommen ift, um ben gwang
junt ©intritt in eine ©ewerffeßaft unb bantit in eine

politifcbe ißartei. Ser § 154 beS StrafgefeßbucßeS feßt
al§ regelmäßige Strafe ber Nötigung feft ©efängniS,
»erbunben mit Vuße. @S rechtfertigt ficb, biefe Strafe
gegen alle 9lngeflagten anjuwenben. Sie 2luSlänber finb
außerbem beS SanbeS ju oerweifen unb ben Scßweijer*
bürgern ift baS Slftiobürgerrecßt ju entließen. Set
Staatsanwalt beantragt baßer, ju deftrafen: ben Sang
mit 14 Sagen ©efängniS, ben Rteier mit 10 Sagen
©efângniS, ben ©röniß mit 2 Vßocßen ©efängniS, den

Somafoni mit 3 Söocßen ©efängniS, fämtlicße oier über=
bieS mit je 100 gr. Vuße unb jwei gaßren SanbeS=

oerweifung, ben Vogner mit oier Vßocßen ©efängniS,
100 gr. Vuße unb einjäßrigem ©ntjug beS 2lf'tiobürger=
recßteS, ben oorbeftraften Sommerßalber ju brei SBocßen
©efängniS, 100 gr. Vuße unb zweijährigem ©ntjug deS

SlftiobürgerrecßteS.
Ser Slnwalt beS Samnißfaten Voilier erfucßt um

gufprccßuttg ber bereits oor erfter gnftanj geforderten,
burcß biefe aber rebujierten ©ntfcßäbigung oon 200 gr.

Ser Appellant Somafoni erneuert feine bereits oor
erfter gnftanj geftellte VeweiSofferte, eS feien eine 2ln=

jaßl Arbeiter ber girma Söolff & Slfcßbacßer barüber
einjuoerneßmen, baß er wäßrenb beS ganzen äluftritteS
rußig ßinter ber girfularfäge geftanben fei, muß aber
felbft in ber SlppellationSoetßanbtung wenigftenS fo oiel
jugefteßen, baß er es gewefen fei, ber bem Voilier mit
©ewalt ben Scßlüffel entwunben ßabe.

Sie übrigen Slngeflagten enblicß beantragen, fowoßl
ßinficßtlicß ber Scßulbfrage als beS Strafmaßes Ve=

ftätigung beS erftinftanjliißen Urteils unb — im SBege
ber Slnfcßlußappellation — gänjlicße Streicßung ber bem
Voilier gefprocßenen ©ntfcßäbigung.

Racßbem baS Dbergericßt bie Veratung auf bie
näcßfte Sißuitg oerfcßoben ßatte, erfolgte am 21. Sept.
bie Urteilsfällung.

Ser fcßriftlicß formulierte unb wiberfprucßStoS ge=

billigte Slntrag beS Referenten fonftatiert junäcßft, baß
ßinficßtlicß ber Ülngeflagten ©röniß, Somafoni unb
Sommerßalber ber VeweiS ber ©ewaltSanwenbung, ßin=
ficßtlicß deS Slngetlagten Vogner ber weitere VeweiS,
baß er einen Seit ber Verlegungen beS Voilier oer=
fcßulbet ßabe, genügenb erbracßt fei. 2BaS aber bie 2ln=

gefragten Rteier unb Sang anbetrifft, ift baoon auSju=
geßen, baß ißre Sroßungen ficß ' meßt als Söortgeplänfel
barftellen, fonbern angeficßtS ber Sacßlage bem Sarm
nißfaten als ernftlidje erfeßeinen mußten. Ser gegen ben
Samnißfaten geübte gwang wirb ittS reeßte Sicßt gerüeft,
wenn man beaeßtet, baß bie Verfammlung ber ©ewerfr
feßafter am oorßergeßenben Sage förmlicß befcßloffen
ßatte, eS folle niemand jur Slrbeit antreten, beoor Voilier
entweber in bie ©ewerffeßaft eingetreten ober auS bem

©efcßäfte entfernt fei. Sftag man aber über ben Umfang
ber ooit ben beiben gebraueßten Sroßungen etwas im
gmeifel fein, fo ift barauf ju oerweifen, baß ber Racß=
weis besonderer Sätlicßfeiten für bie 2lnnaßme ber

Rötigung ßier überßaupt meßt erforberlicß ift. S er
Rötigung ßaben fid) oielmeßr alle biejenigen
fcßuloig gemaeßt, welcße mit ber 3lbficßt, babei
mitzuwirfen, baß ber ©efcßäbigte gezwungen
werbe, in bie ©ewerffeßaft einjutret-en ober
baS ©efcßäft ju oerlaffen, ficß in beffen ütr=
beitslof'at begaben. Sie gntenfität ißrer SRitwirf'=

ung ift nur für baS Strafmaß oon Vebeutung. Vei ber
StrafauSmeffung fällt erfeßmerenb in Vetracßt gegen
alle ^Ungefragten bie burcß bie Umftänbe nießt gerecßt=

fertigte Stärfe unb VöSartigfeit beS oerbreeßerifeßen
SBillenS, gegen Sang unb Sommerßalber außerbem, daß

fie bereits wegen feßwerer Vergeßen oorbeftraft finb,
wäßrenb bie übrigen ülngeftagten gut beleumbet finb.
SanbeSoerweifung ift baßer nur gegen Sang auSjufprecßen
unb oon bem ©ntjuge beS SlftiobürgerrecßteS gegen
Sommerßalber unb Vogner überßaupt Umgang neßmen,
ba man nießt fagen f'ann, fie ßätten burcß baS oorliegenbe
Selift eine eßrlofe ©efinnung oerraten. Sie gorberung
beS Samnißfaten ift im ganjen Umfange ju feßüßen und

ißm aueß für bie jweite gnftanj bie übließe ißrojeß=
entfcßäbigung ju fpreeßen.

Semgemäß oerurteilte baS Dbergericßt ben Sang
wegen VerfucßS ber Rötigung ju einer Sßocße ®efäng=
niS, 50 gr. Vuße unb jwei gaßren SanbeSoerweifung,
ben Rteier wegen beS gleicßen SelifteS ju jwei Sagen
©efängniS unb 60 gr. Vuße, Somafoni und Sommer=
ßalber wegen oollenbeter Rötigung ju je jwei Sßocßen

©efängniS unb 60 bejw. 80 gr. Vuße, ©röniß eben=

falls wegen oollenbeter Rötigung $u oier Sagen @e=

fängniS unb 60 gr. Vuße und Vogner wegen Rötigung
in Üonfurrenj mit oorfäßließer ftörperoerleßung ju brei
SBocßen ©efängniS und 60 gr. Vuße unb überbanb bie

fämtlicßen Soften beS VerfaßrenS ben fecßS 9lngeflagten
unb oerpfließtete fie überbieS, ben Voilier mit inSgefamt
230 gr. ju entfcßäbigen.

Racß ber oom Referenten beS ©ericßteS oertretenen
3luffaffung wären bie fämtlicßen Slrbeiter, bie jum gweefe
ber ©refution beS ©ewerffcßaftSbefcßluffeS im 9Rafdßinen=

räum anwefenb waren, ber Rötigung fcßulbig. @S

bleibt abzuwarten, ob bie UnterfucßuitgSbeßörbe ficß oer=

anlaßt fießt, in biefem Sinne weiter oorjugeßen.

« « « flvis* * « «
In nächster Zeit werden die rückständigen Abonne-

ments-nachnahmen versandt und bitten wir um prompte
inlösunfl. Pie expedition.

litt« |lrmrtö — ^iit* hie JJrrm#*
gfr«Ben.

NB. ?4rfkaufe- mtï> Sanldjoernitie toerben unter bte(e
•Rubrit oufßrttommen.

590. 9Ber roäre Siefermtt non 100 @tüc! ftefräften SBrettern,
185 cm lang, 25 cm breit, 27 mm biet, foroie 200 ©tücf 175 cm
lang, 25 cm breit unb 27 mm biet? SBotnöglicl) fdjöneS $olj.
Sieferfrift iüiitte ütouember 1905. ©egen Saffa. Offerten nintntt
entgegen Sari Çugentobler, SOlaßingen (^burgau).

591. SBer ßätte eine ©cijalttafel mit ^nfirumenten für eine
®t)namo, 120 SSolt, 100 21mp., billig ju oertaufen? Offerten
unter ©tjiffre 3591 an bie ©jpeb.

593. 2Ber ßätte eine guterbattene ©peifepumpe für 2rans=
mxffionëbetrieb biHigft abzugeben Offerten an gunjiter &
ßtntmerli, 31arau.

593. 9Ber bätte guterl)altene§ SBted), 3 bi§ 5 mm biet, in
größeren Safein, ptfatmnen ca. 30 m', billig abzugeben? Offerten
unter ©biffre St 593 an bie ©ppeb.

594. ©ätte jeraanb einen gebraueßten, in gutem 3uftanbe
befinblitßen 91mboë ju oertaufen? gerner eine ÜnioerfaI=33Iecß=
unb iJJrofileifenftßere ober fombinierte gaffoneifenfeßere bitligft
abzugeben? Offerten an ißeter @cßneiber= güft, ©penglerei, in
Sußenberg bei Rßeined.

595. SBürbe eine S^mentfteinpreffe für ©anbbetrieb an=

41«

leistet. Aus der Vergleichung des bezirksärztlichen Gut-
achtens muß geschlossen werden, daß Bogner überdies
dem Bollier einen Teil seiner Verletzungen beigebracht
hat. Was aber die Angeklagten Lang und Meier anbe-

trifft, so steht jedenfalls so viel fest, daß sie am Morgen
des 3V. Mai unter denjenigen waren, die „use, use!"
gerufen haben. Es geht nicht an, mit dem Bezirks-
gericht ihre Aeußerungen als bloßes „Wortgeplänkel" zu
beurteilen. Denn angesichts der ganzen Sachlage und
der Anwesenheit voller 180 „tapferer Männer" war an
der Ernsthaftigkeit ihrer Drohungen nicht zu zweifeln.
Es handelt sich hier um einen ganz schweren Fall der
Nötigung, den schwersten, der dem Staatsanwalt in
seiner Praxis bisher vorgekommen ist, um den Zwang
zum Eintritt in eine Gewerkschaft und damit in eine

politische Partei. Der tz 154 des Strafgesetzbuches setzt

als regelmäßige Strafe der Nötigung fest Gefängnis,
verbunden mit Buße. Es rechtfertigt sich, diese Strafe
gegen alle Angeklagten anzuwenden. Die Ausländer sind
außerdem des Landes zu verweisen und den Schweizer-
bürgern ist das Aktivbürgerrecht zu entziehen. Der
Staatsanwalt beantragt daher, zu bestrafen: den Lang
mit 14 Tagen Gefängnis, den Meier mit 10 Tagen
Gefängnis, den Grönitz mit 2 Wochen Gefängnis, den
Tomasoni mit 3 Wochen Gefängnis, sämtliche vier über-
dies mit je 100 Fr. Buße und zwei Jahren Landes-
Verweisung, den Bogner mit vier Wochen Gefängnis,
100 Fr. Buße und einjährigem Entzug des Aktivbürger-
rechtes, den vorbestraften Sommerhalder zu drei Wochen
Gefängnis, 100 Fr. Buße und zweijährigem Entzug des
Aktivbürgerrechtes.

Der Anwalt des Damnifikaten Bollier ersucht um
Zusprechung der bereits vor erster Instanz geforderten,
durch diese aber reduzierten Entschädigung von 200 Fr.

Der Appellant Tomasoni erneuert seine bereits vor
erster Instanz gestellte Beweisofferte, es seien eine An-
zahl Arbeiter der Firma Wolfs â Aschbacher darüber
einzuvernehmen, daß er während des ganzen Auftrittes
ruhig hinter der Zirkularsäge gestanden sei, muß aber
selbst in der Appellationsverhandlung wenigstens so viel
zugestehen, daß er es gewesen sei, der dem Bollier mit
Gewalt den Schlüssel entwunden habe.

Die übrigen Angeklagten endlich beantragen, sowohl
hinsichtlich der Schuldfrage als des Strafmaßes Be-
stätigung des erstinstanzlichen Urteils und — im Wege
der Anschlußappellation — gänzliche Streichung der dem
Bollier gesprochenen Entschädigung.

Nachdem das Obergericht die Beratung auf die
nächste Sitzung verschoben hatte, erfolgte am 21. Sept.
die Urteilsfällung.

Der schriftlich formulierte und widerspruchslos ge-
billigte Antrag des Referenten konstatiert zunächst, daß
hinsichtlich der Angeklagten Grönitz, Tomasoni und
Sommerhalder der Beweis der Gewaltsanwendung, hin-
sichtlich des Angeklagten Bogner der weitere Beweis,
daß er einen Teil der Verletzungen des Bollier ver-
schuldet habe, genügend erbracht sei. Was aber die An-
geklagten Meier und Lang anbetrifft, ist davon auszu-
gehen, daß ihre Drohungen sich nicht als Wortgeplänkel
darstellen, sondern angesichts der Sachlage dem Dam-
nifikaten als ernstliche erscheinen mußten. Der gegen den
Damnifikaten geübte Zwang wird ins rechte Licht gerückt,
wenn man beachtet, daß die Versammlung der Gewerk-
schafter am vorhergehenden Tage förmlich beschlossen

hatte, es solle niemand zur Arbeit antreten, bevor Bollier
entweder in die Gewerkschaft eingetreten oder aus dem

Geschäfte entfernt sei. Mag man aber über den Umfang
der von den beiden gebrauchten Drohungen etwas im
Zweifel sein, so ist darauf zu verweisen, daß der Nach-
weis besonderer Tätlichkeiten für die Annahme der

Nötigung hier überhaupt nicht erforderlich ist. Der
Nötigung haben sich vielmehr alle diejenigen
schuldig gemacht, welche mit der Absicht, dabei
mitzuwirken, daß der Geschädigte gezwungen
werde, in die Gewerkschaft einzutreten oder
das Geschäft zu verlassen, sich in dessen Ar-
beitslokal begaben. Die Intensität ihrer Mitwirk-
ung ist nur für das Strafmaß von Bedeutung. Bei der
Strafausmessung fällt erschwerend in Betracht gegen
alle Angeklagten die durch die Umstände nicht gerecht-
fertigte Stärke und Bösartigkeit des verbrecherischen
Willens, gegen Lang und Sommerhalder außerdem, daß
sie bereits wegen schwerer Vergehen vorbestraft sind,
während die übrigen Angeklagten gut beleumdet sind.
Landesverweisung ist daher nur gegen Lang auszusprechen
und von dem Entzüge des Aktivbürgerrechtes gegen
Sommerhalder und Bogner überhaupt Umgang nehmen,
da man nicht sagen kann, sie hätten durch das vorliegende
Delikt eine ehrlose Gesinnung verraten. Die Forderung
des Damnifikaten ist im ganzen Umfange zu schützen und
ihm auch für die zweite Instanz die übliche Prozeß-
entschädigung zu sprechen.

Demgemäß verurteilte das Obergericht den Lang
wegen Versuchs der Nötigung zu einer Woche Gefäng-
nis, 50 Fr. Buße und zwei Jahren Landesverweisung,
den Meier wegen des gleichen Deliktes zu zwei Tagen
Gefängnis und 60 Fr. Buße, Tomasoni und Sommer-
halder wegen vollendeter Nötigung zu je zwei Wochen
Gefängnis und 60 bezw. 80 Fr. Buße, Grönitz eben-

falls wegen vollendeter Nötigung zu vier Tagen Ge-
fängnis und 60 Fr. Buße und Bogner wegen Nötigung
in Konkurrenz mit vorsätzlicher Körperverletzung zu drei
Wochen Gefängnis und 60 Fr. Buße und überband die

sämtlichen Kosten des Verfahrens den sechs Angeklagten
und verpflichtete sie überdies, den Bollier mit insgesamt
230 Fr. zu entschädigen.

Nach der vom Referenten des Gerichtes vertretenen
Auffassung wären die sämtlichen Arbeiter, die zum Zwecke
der Exekution des Gewerkschastsbeschlusses im Maschinen-
räum anwesend waren, der Nötigung schuldig. Es
bleibt abzuwarten, ob die Untersuchungsbehörde sich ver-
anlaßt sieht, in diesem Sinne weiter vorzugehen.

î î î AM. î î î
In nächster Zeit werà «lie riichstânaigen Monne-

ments Nachnahmen versanSt unü bitten wir um prompte
Einlösung. vie Expealtion.

Ans der Praris — Für die Praris.
Fragen.

blö. Uerkauf«- «nd Taulchgeluche werden umer diese
Kubril nicht anfgenomnren.

39V. Wer wäre Lieferant von 100 Stück gefrästen Brettern,
185 ein lang, 25 am breit. 27 nun dick, sowie 200 Stück 175 em
lang. 25 om breit und 27 mm dick? Womöglich schönes Holz.
Lieferfrist Mitte November 1905. Gegen Kassa. Offerten nimmt
entgegen Karl Hugentobler, Matzingen (Thurgan).

391. Wer hätte eine Schalttafel mit Instrumenten für eine
Dynamo, 120 Volt, 100 Amp., billig zu verkaufen? Offerten
unter Chiffre Z591 an die Exped.

39S. Wer hätte eine guterhaltene Speisepumpe für Trans-
missionsbetrieb billigst abzugeben? Offerten an Hunziker à
Zimmerli, Aarau.

39Z. Wer hätte guterhaltenes Blech, 3 bis 5 mm dick, in
größeren Tafeln, zusammen ca. 3V ii^, billig abzugeben? Offerten
unter Chiffre K693 an die Exped.

394. Hätte jemand einen gebrauchten, in gutem Zustande
befindlichen Ambos zu verkaufen? Ferner eine Umversal-Blech-
und Profileisenschere oder kombinierte Fassoneisenschere billigst
abzugeben? Offerten an Peter Schneider - Züst, Spenglerei, in
Lutzenberg bei Rhsineck.

393. Würde eine Zemenlsteinpreffe für Handbetrieb an-
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